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Einführung: Hintergründe und Ziele des Projekts 

Hintergrund des Projekts ist die Situation benachteiligter Personen in ländlichen Regionen in 
Europa. Hier fehlen vielerorts Einkaufsmöglichkeiten, medizinische und soziale Versorgung, 
Mobilitätsangebote, Begegnungsmöglichkeiten, Beratungseinrichtungen, sowie Betreuungs- und 
Unterstützungsangebote. Dadurch ist die Lebensqualität vieler Menschen stark eingeschränkt. Vor 
allem ältere Menschen und junge Familien, aber auch Personen mit körperlichen oder psychischen 
Beeinträchtigungen, Menschen mit Migrationshintergrund oder Arbeitssuchende finden Barrieren 
vor, die ihnen die Teilhabe am öffentlichen, gesellschaftlichen Leben erschweren. Gravierend werden 
die Einschränkungen, wenn die Menschen nicht (mehr) selbständig mobil sein und somit nicht mehr 
zum Einkaufen, zur Arztpraxis, zum Besuch von Verwandten und Freund:innen, zu Veranstaltungen 
oder zu Beratungseinrichtungen fahren können. Die Gefahr der sozialen Isolation ist hoch. Einsamkeit 
ist schon lange ein salonfähiges Thema - und betrifft nicht nur ältere Menschen. Wenn bei 
zunehmendem Alter oder körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen zudem noch Hilfe und 
Unterstützung im Alltag benötigt wird, entwickelt sich die Situation ins Prekäre. Die meisten älteren 
Menschen im ländlichen Raum sind es nicht gewohnt, eigene Bedürfnisse zu artikulieren, sie wollen 
niemandem zur Last fallen. Der demografische Wandel verschärft die Situation, weil er die ländlichen 
Gemeinden besonders hart trifft. Die auch hier veränderten Familienstrukturen bedingen ein 
abnehmendes familiäres Pflege- und Betreuungspotential. Dadurch entsteht eine Versorgungslücke 
vor allem in der Betreuung und Unterstützung im Alltag. 

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe hat bereits vor einigen Jahren einen Paradigmenwechsel in der 
Ausrichtung der Seniorenpolitik gefordert, wenn sie den Bedürfnissen der älteren Menschen 
entsprechen und gleichzeitig nachhaltig finanzierbar sein soll. Im 7. Altenbericht der Bundesregierung 
(2017) wurde dies aufgegriffen und die Sorge und Mitverantwortung der Kommune in den 
Mittelpunkt gestellt – entsprechend dem Leitbild einer Caring Community – einer sorgenden lokalen 
Gemeinschaft.  

„Eine ‚Sorgende Gemeinschaft‘ ist das gelingende Zusammenspiel von Bürgerinnen und 
Bürgern, Staat, Organisationen der Zivilgesellschaft und professionellen Dienstleistern 
in der Bewältigung der mit dem demografischen Wandel verbundenen Aufgaben“ 
(BMFSFJ).  

Zusätzlich zum Caring sollte der Aspekt des Sharings ergänzt werden: Die Möglichkeit zur aktiven 
Teilhabe von älteren und benachteiligten Personengruppen, die Aktivierung und das Einbringen 
eigener Fähigkeiten, das Teilen und Tauschen von Zeit und Ressourcen. 

Eine Caring & Sharing Community (CSC) entsteht durch das kooperative Zusammenwirken von 
Gemeinde, engagierten Bürger:innen, Institutionen und professionellen Diensten bzw. sozialen 
Einrichtungen. Sie kann am besten initiiert und langfristig betrieben werden, wenn sich ein Großteil 
der Bevölkerung mit der Vision identifiziert und die Kooperation mit Institutionen und sozialen 
Einrichtungen gut gelingt. Gleichzeitig braucht es engagierte Personen, die Verantwortung 
übernehmen. Ein professionell durchgeführter Gemeindeprozess (Dauer ca. 2 Jahre) kann die 
Grundlage für eine nachhaltige Verankerung der CSC bieten. 
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Abbildung  1: Beteiligte Akteur:innen einer Caring & Sharing Community 

 

Für die Begleitung der Prozesse, die ortsspezifische Konzeptentwicklung, die Leitung und das 
Management einer Caring & Sharing Community, sowie für die Mitarbeitenden einer CSC werden 
spezifische Kenntnisse und Kompetenzen benötigt. Diese werden durch eigens dafür entwickelte 
Schulungen und praxisfreundliche Handbücher sowie mittels einer Best-Practice-Datenbank 
vermittelt. Zu folgenden Themen liegen Ergebnisse vor: 

 Handbuch CSC-Idealprozess 
 Curriculum für CSC-Prozessbegleiter:innen 
 Curriculum für CSC-Teams  
 Curriculum für Nachbarschaftsbesuche 
 Curriculum für CSC-Mitarbeitende 
 Handbuch ZEITBANKplus 
 Projektdatenbank Best-Practice-Beispiele 

Das vorliegende Handbuch ist der Leitfaden zur Gründung einer ZEITBANKplus. Die Gründung kann 
sowohl unabhängig von einer Caring & Sharing Community als auch in deren Rahmen erfolgen.  
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Kurzbeschreibung der ZEITBANKplus 

Ein ZEITBANKplus-Verein ist eine moderne Form der Nachbarschaftshilfe und sozialen 
Absicherung, die auf gegenseitigem Geben und Nehmen basiert. Mitglieder helfen sich bei 
alltäglichen Aufgaben wie Einkaufen, Gartenarbeit oder Begleitung zu Terminen – und 
sammeln dabei Zeitguthaben. Diese Zeitpunkte können später eingelöst werden, wenn 
man selbst Unterstützung benötigt. 

ZEITBANKplus vereint Solidarität, Eigenverantwortung und Gemeinschaft, indem es einen 
nachhaltigen Beitrag zur Stärkung sozialer Netze leistet. Dabei fördert die ZEITBANKplus 
generationsübergreifendes Engagement. Es schafft ein Sicherheitsnetz, das  nicht auf Geld, 
sondern auf gegenseitigem Vertrauen und Hilfe aufbaut! 

Kurz gesagt: ZEITBANKplus ist gelebte Gemeinschaft, die den Alltag erleichtert und 
gleichzeitig soziale Bindungen stärkt – ein Modell, bei dem jede:r gewinnt!  
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Gründungsvarianten 
 

 

 

 

 

 
1. Selbstständig: Interessierte Menschen kommen auf uns zu und suchen sich Freunde 

und Bekannte und gründen einen ZBplus-Verein aus persönlichem Interesse. Die 
Gründer:innen-Gruppe besteht meist aus einer bis drei sehr motivierten Personen, 
die weitere zur Mitgründung ansprechen.  
 

2. Integriert in eine CSC: In einem CSC-Prozess soll die ZBplus als ein Modell dienen, 
das freiwillige, niederschwellige Unterstützung für bestimmte Personengruppen 
oder Institutionen bietet. Sie wird als eine freiwillige Säule der Nachbarschaftshilfe 
unter dem Dach der CSC angesiedelt.  
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Gründung einer ZEITBANKplus im Rahmen einer Caring-Sharing Community  
 

Wenn die ZEITBANKplus im Rahmen einer im Aufbau befindlichen Caring Sharing 
Community gegründet wird, die sich somit ebenfalls im Gründungsprozess befindet, 
empfehlen wir nach einer gemeinsamen Zielklärung neun Schritte als mögliche 
Vorgehensweise bei der Gründungs- und Weiterentwicklungs-Begleitung.  

Grundsätzlich wichtig ist:  

 dass aus dem Kreis der mindestens fünfköpfigen Gründer:innen-Team mindestens 
eine Sprecherin stetig im Kernteam der CSC-Gründung vertreten ist, um die stetige 
Kommunikation und Abstimmungsprozesse in beide Richtungen zu gewährleisten.  

 Da beide Prozesse parallel verlaufen, werden idealerweise Synergien geschaffen. Es 
braucht jedoch eine gewisse „Fehler- und Frustrationstoleranz“ auf beiden Seiten, da 
beide Strukturen noch in der Entwicklung sind. Der Gründungsprozess der ZBplus 
wird idealerweise stärker mit dem Aufbau der CSC abgestimmt. Es sind flexible 
Strukturen erforderlich. 

 die stärkere Fokussierung auf den Sozialraum, wie Einrichtungen der Gemeinde, 
Kommune, Pfarrgemeinde und auf gemeinnützige Aufgaben.  

 Ebenfalls ist eine stetige Abstimmung der Felder mit Akteuren der CSC zu klären, 
damit es keine Überschneidungen gibt. Wenn z.B. die Nachbarschaftshilfe einen 
Fahrdienst anbieten will, sollte die ZBplus klären ob und unter welchen Bedingungen 
sie selbst ein Fahrdienst anbieten kann, damit es keine Unstimmigkeiten gibt.  
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Zu Beginn: Gemeinsame Zielklärung und Koordination 
 
Das Gründungsteam der ZEITBANKplus arbeitet idealerweise bereits zu Beginn mit den 
Akteur:innen der Caring Community zusammen, um gemeinsame Ziele, Werte, 
Möglichkeiten und Aufgaben zu kennen und wo möglich abzustimmen.  
 
Synergie anstreben  
Beide Initiativen schauen, wo sie sich gegenseitig stärken und ergänzen können. Die 
zentralen Fragen lauten hier:  

 Wie und was kann die ZEITBANKplus als Säule in einer künftigen Caring-Sharing 
Community übernehmen und was nicht?  

 Wie kann die die CSC die ZBplus-Aktivitäten unterstützen?  
 
Identifikation von Bedürfnissen 
Durch gezielte, leitfadengestützte Nachbarschaftsbesuche im Rahmen der CSC-Prozesses 
in der Stadt, im Dorf oder im Quartier können die vorhandenen Bedürfnisse der Menschen 
erfasst werden. Diese können beispielsweise Unterstützung im Alltag, Pflege, Mobilität, 
soziale Integration oder der Umgang mit Einsamkeit umfassen. 
 
Erhebung von Teilhabe-Interessen 
Ebenfalls durch leitfadengestützte Nachbarschaftsbesuche können die Zeit, Talente, 
Interessen und Kompetenzen der Menschen ermittelt werden, sowie die Art und Weise, wie 
sie sich aktiv in der Gemeinschaft engagieren möchten. 
 
Basis für ein ausgewogenes Geben und Nehmen 
Die Ergebnisse der Bedarfsermittlung und der Teilhabe-Interessen bilden die Grundlage für 
eine ausgewogene Balance zwischen Geben und Nehmen. Engagierte Mitglieder der 
Gemeinschaft können auf Basis dieser Erkenntnisse passende Unterstützung anbieten, um 
auf die identifizierten Bedürfnisse einzugehen. 
Dank der ZEITBANKplus-Community ist es möglich, gezielt Menschen mit passenden 
Angeboten und Interessierten zusammenzubringen, sodass eine gegenseitige 
Unterstützung im Sinne der Gemeinschaft stattfinden kann. 
 
Die Prinzipien der ZBplus  
Der Kern der ZBplus müssen für einen nachhaltigen Aufbau einer ZEITBANKplus beachtet 
und bewahrt werden. Prinzipien sind z.B.  

 das Geben und Nehmen, die in einer gewissen Balance sind,  
 die Freiwilligkeit, die unbedingt gewährleistet bleiben muss, 
 die Unregelmäßigkeit in vielen Bereichen in denen die Tätigkeiten nicht regelmäßig 

ausgeübt werden dürfen,  
 die regelmäßigen Monatstreffen, die eine starke Gemeinschaft stiften.  
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Diese Besonderheiten unterscheidet die ZBplus z.T. von anderen Säulen einer Sorgenden 
Gemeinschaft wie z.B. der bezahlten Nachbarschaftshilfe, der Tagespflege oder anderen 
Angeboten der Pflege, Gesundheit und Alltagsbegleitung oder den ehrenamtlichen 
Helfenden-Gruppen wie z.B. die Besuchsdienste der Caritas-Konferenzen.  
 
Regelmäßige Koordinationstreffen  

Neben der ständigen Präsenz eines zuständigen Leitungsmitglieds der ZEITBANKplus im 
CSC-Kernteam treffen sich die Mitglieder des ZEITBANKplus-Gründerteams und die 
Akteur:innen der CSC, mindestens einmal jährlich als Ganzes, um Informationen 
auszutauschen und den Aufbau beider Strukturen zu koordinieren. 

Exkurs: ZBplus ein Modell, Bespielung der Begegnungsräume. Es gibt Menschen, die Lust haben, 
nur für Begegnungsorte. Hier sieht man den Bedarf sehr gut. CSC-Prozess hat man bereits die 
Institutionen bereits am Bord, Vorteil: CSC bringt Nachfrage an Helfenden Menschen. Somit wird 
Bedarf nochmals deutlicher.  
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Schritt 1: Aufbau eines Gründungsteams für die ZBplus 
 

 

 

Personen aus dem CSC-Kernteam, die Interesse an der Gründung einer ZBplus-Gruppe 
haben, finden mindestens vier weitere Interessierte und motivierte Gründer:innen.  

Diese Gründungsmitglieder sind die Zugpferde und entscheiden über den zukünftigen 
Erfolg der ZEITBANKplus-Gruppe. Im Idealfall bringen sie unterschiedliche Perspektiven, 
Lebensumstände und Fähigkeiten in das ZEITBANKplus-Gründungsteam ein.  

Mindestens ein:e Sprecher:in des ZEITBANKplus-Gründungsteams ist Teil des CSC--
Kernteams. Dies vermeidet Doppelstrukturen, erleichtert die Nutzung gemeinsamer 
Ressourcen und sorgt für den kontinuierlichen Informationsfluss.  
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Schritt 2: Flexible Organisationsstruktur und Gründungsdokumente 

Das neu gebildete Team sollte sich umfassend über die Gründungsgrundlagen informieren 
und Entscheidungen treffen. Hierzu gehören: 

Trägerstruktur: Abwägen der geeigneten Organisationsform 
 Eingetragener Verein (e.V.)  
 Nicht eingetragener Verein (n.e.V.) 
 Gruppe oder Initiative 
 Tabellarischer Vergleich der vier Geschäftsformen: e.V. - n.e.V. - Gruppe - Initiative  
 
Dachstruktur im Aufbau berücksichtigen: Wenn die Caring-Sharing Community selbst noch 
keine feste Organisationsform hat, in den kommenden Jahren jedoch eine Gründung ansteht, 
wird die ZEITBANKplus idealerweise zunächst als Gruppe oder nicht eingetragener Verein 
organisiert. Eine spätere Integration in die Trägerstruktur der Caring-Sharing-Community kann 
dadurch flexibler erfolgen.  

 

Gemeinsame Gründungsdokumente: Satzung, Vereinsregeln und weitere Dokumente der 
ZEITBANKplus idealerweise offen formulieren, um eine spätere Integration in die 
Trägerstruktur der Caring Community zu ermöglichen. So kann die ZEITBANKplus zunächst 
als eigenständige Gruppe agieren, später aber in die Strukturen der Caring Community 
eingebunden werden. 



 
 

13 
 

Vereins-/Gruppenregeln: Klärung und Einarbeitung in die grundlegenden Regeln und 
Abläufe innerhalb eines ZBplus-Systems. 
 Vorlage der in dem ZEITBANKplus-Netzwerk abgestimmten und bewährten Vereinsregeln  

Satzung: Erstellung einer Satzung, die die Ziele und Struktur des Vereins/der Gruppe 
festlegt. 
Finden einer passenden Bezeichnung des geografischen Wirkgebiets, die zusammen mit der 
fixen Namensbestandteil „ZEITBANKplus“ den Vereinsnamen bildet. Z.B. „ZEITBANKplus 
Lörrach e.V.“ oder ZEITBANKplus Mittleres Wiesental e.V.  
 Mustersatzung zur ZEITBANKplus-Vereinsgründung 

Angebots- und Nachfrageliste: Entwicklung einer Liste, die die Angebote und Bedürfnisse 
der Mitglieder dokumentiert. Bei Nutzung des ZEITBANKplus-Verwaltungsprograms sowie 
der ZEITBANKplus-App ist diese bereits vorhanden und muss nicht neu entwickelt werden 
 Übersicht der Angebots- und Nachfrageliste  

Vertraulichkeitsverpflichtung: Erstellung eines Formulars zur Sensibilisierung und 
Gewährleistung, dass alle Mitglieder sensible Informationen, die sie bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten aufnehmen vertraulich behandeln.  
 
Datenschutzerklärung: Zum Schutz der persönlichen Daten der Mitglieder ist eine 
Datenschutzerklärung zum Umgang der Mitgliederdaten verpflichtend zu erstellen. 
 
Beitrittserklärung: Erstellung eines Formulars mit den wichtigsten Vereinbarungen, 
Regelungen und der Abfrage postalischer und persönlichen Daten, die wichtig sind für die 
Mitgliedschaft in der ZBplus.   

Hinweise auf polizeiliches Führungszeugnis: In diesem Dokument wird informiert und 
darauf hingewiesen bei welchen Aktivitäten es ein polizeiliches Führungszeugnis bedarf. So 
bedarf es z.B. beim Einsatz in vulnerablen Gruppen (Kinder, Menschen mit Behinderung, …) 
im Rahmen der ZBplus ein polizeiliches Führungszeugnis. Ebenfalls wird auf bestimmte 
Verhaltensweisen im Umgang mit Menschen aus diesem Personenkreis hingewiesen. 
Aufklärung der Mitglieder über „Tun“ und „Lassen“ beim Einsatz und der Unterstützung.  

Überprüfung beim zuständigen Finanzamt ob die angestrebte Trägerstruktur: 
ZEITBANKplus-Gruppe unter dem Dach z.B. eines Bürgervereins, die möglicherweise 
angestrebte Gemeinnützigkeit des Bürgervereins in Gefahr bringt. Dies kann durch die 
Besonderheit der Zeitgutschriften in einer ZEITBANKplus-Gruppe bei einzelnen 
Finanzämtern der Fall sein.  

EDV-Programm und der ZEITBANKplus-App: Funktion und Möglichkeiten der digitalen 
Unterstützung bei der Organisation der ZBplus über das EDV-Verwaltungsprogramm und 
die ZBplus-App in einer EDV-Schulung kennenlernen und in der Praxis anwenden lernen.  

Öffentlichkeitsarbeit: Kennenlernen und Einsetzen der Möglichkeiten und Materialien zur 
Kommunikation und Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen und Organisationen für die 
ZBplus. ZBplus und CSC-Gruppierungen unterstützen sich gegenseitig in ihrer ÖA.  
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Schritt 3: Weitere Mitgründer:innen gewinnen 

Das Team kann durch gezielte Maßnahmen neue Mitgründer:innen ansprechen und für das 
Vorhaben begeistern. Dies kann über Informationsveranstaltungen, Social Media und 
persönliche Netzwerke erfolgen. Ziel ist es, eine breite Unterstützerbasis aufzubauen und 
engagierte Personen für die Gründung zu gewinnen. 

 Interessierte gezielt ansprechen und Informationen über verschiedene Kanäle 
verbreiten 

 Termin für eine öffentliche Infoveranstaltung mit externen Referent:innen festlegen 
 Planung, Organisation und Bewerbung einer öffentlichen Infoveranstaltung 
 Durchführung der Veranstaltung zur Gewinnung weiterer Gründungsmitglieder, 

Steigerung der Bekanntheit, Ermittlung von Potenzialen und Erfassung von 
Bedürfnissen 

 Bekanntgabe von Gründungsdatum, Gründungsort und Teilnahmemöglichkeiten bei 
Werbeaktionen und der Infoveranstaltung 

 Klärung der Räumlichkeiten für die Vereinsgründung 
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Schritt 4: Gründung der ZBplus-Trägerstruktur 

Für die Gründung eines eingetragenen Vereins gibt es einige Vorgaben, die bei der 
Gründung zu berücksichtigen sind. Es bedarf z.B. 7 Gründungsmitglieder und bestimmte 
Formalia zur  Gründung eines eingetragenen Vereins in Deutschland (siehe Übersicht).  Bei 
der Gründung einer Gruppe oder Initiative genügen mindestens zwei Mitglieder. Bei der 
Gründung einer Gruppe sind die zuvor erarbeiteten Dokumente, wie die Satzung, 
Vereinsregeln, Vertraulichkeitsverpflichtung, Datenschutz- und die Beitrittserklärung 
ebenfalls von Bedeutung zur Strukturierung.  

 

Bei einer noch nicht vorhandenen CSC-Trägerstruktur  
Dokumente in Abstimmung mit dem CSC-Kernteam so gestalten, dass eine spätere 
Eingliederung unter das Dach der CSC-Trägerstruktur so einfach wie möglich ist.  
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Schritt 5: Aufgabenverteilung im Leitungsteam festlegen 

Die Vorstands- oder Leitungsmitglieder sollten ihre Tätigkeitsbereiche nach Interesse und 
Kompetenzen aufteilen. Mögliche Bereiche sind z.B.: 

 

Eine klare Aufgabenteilung sorgt für eine effiziente, interessenorientierte und zielgerichtete 
Arbeit innerhalb des ZBplus-Leitungsteams.  
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Schritt 6: Monatstreffen durchführen 

Die Mitglieder werden regelmäßig zu Monatstreffen eingeladen. Diese Treffen dienen dazu, 
sich kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und mögliche Anfragen für 
Unterstützung zu ermöglichen oder Anliegen zu besprechen. Sie fördern den 
Zusammenhalt und die aktive Mitgestaltung der ZEITBANKplus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Umsetzung dieser Schritte kann eine erfolgreiche ZBplus-Initiative gegründet 
werden, die den Bedürfnissen ihrer Mitglieder gerecht wird und langfristig bestehen bleibt. 
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Schritt 7: Zeit geben und nehmen 

Die geleisteten bzw. in Anspruch genommenen Stunden werden auf einem digitalen 
Zeitkonto verbucht. Es gilt das Prinzip „eine Stunde ist eine Stunde“: jede Hilfe ist gleich viel 
wert – auch noch in zehn Jahren. Für mobile Endgeräte wie Handy oder Tablet gibt es 
die ZEITBANKplus-App. 

Ziel der ZEITBANKplus ist nicht, möglichst viele Stunden anzuhäufen, sondern ein 
gegenseitiges Geben und Nehmen. Die Tätigkeit der Zeitbankmitglieder ist rein 
ehrenamtlich und freiwillig. Interessierte ab dem 12. Lebensjahr können Mitglied werden. 
Die Mitglieder sind durch einen Mitgliedsbeitrag automatisch versichert.

 

Schritt 8: Vernetzung im ZBplus-Netzwerk 
 

Kennenlernen der anderen ZEITBANKplus-Vereine in der Region/in Deutschland 
- Aufbau des ZEITBANKplus-Netzwerks 
- Veranstaltungsangebote zur Vernetzung   

Kennenlernen des österreichischen ZEITBANK-Netzwerks  
- Veranstaltungsangebote zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene 
- Entwicklung und Teilnehmende des überregionalen und des europäischen Netzwerks  
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Schritt 9: Weiterentwicklung der ZBplus 
 

Nachdem, die Kernelemente (Zeittausch zwischen den Mitgliedern, regelmäßige Monatstreffen, 
interne Kommunikation, der ZBplus ins Laufen gekommen sind, ist nach zirka einem Jahr der 
Zeitpunkt gekommen für die Post-Gründungsphase – die Weiterentwicklung der ZBplus.  

In diese Weiterentwicklung beinhaltet folgende Themen und Aktionen: 

Analyse der aktuellen Situation 
- Mitgliederstruktur, Herausforderungen, Potenziale. 
- Ermittlung der Bedürfnisse der gewünschten Zielgruppen im Quartier/Gemeinde durch 

interaktive Methoden 
 
Förderung der Teilhabe in der Gemeinde durch das ZBplus-Modell 
- Entwicklung von Strategien zur aktiven Einbindung und Teilhabe der Menschen im 

Quartier/Gemeinde mithilfe der ZEITBANKplus. 
- Vermittlung praxisnaher Methoden zur Ideenfindung, um als ZEITBANKplus-Gruppe den 

sozialen Zusammenhalt und das Miteinander im Quartier nachhaltig zu stärken. 
 
Strategien zur Ansprache neuer Zielgruppen 
- Zielgruppenspezifische Ansprache für Familien, Jugendliche, Senior:innen, Menschen mit 

Beeinträchtigungen, Personen mit Migrationshintergrund. 
- Entwicklung niederschwelliger und attraktiver Angebote  

 
Methoden zum Aufbau von Kooperationen mit Einrichtungen und Akteuren im Sozialraum 
- Identifikation potenzieller Partner: Kommunale, soziale und kirchliche Einrichtungen, 

Selbständige.  
- Leitfadengestützte Interviews mit Einrichtungen 

 
Ermittlung der Bedarfe und Angebote interessierter Quartiersakteure  
- Vermittlung von Grundlagenwissen über die ZBplus 
- Akteursanalyse/Beitrag der eigenen Institution im Quartier/Gemeinde 
- Erkennen der eigenen Ressourcen und Kooperationsmöglichkeiten in einer ZBplus 

 
Inklusive und barrierefreie Gestaltung der ZEITBANKplus  
- Identifikation von Barrieren (sprachlich, kulturell, physisch, psychisch). 
- Maßnahmen zur Barrierefreiheit bei Veranstaltungen, Kommunikation, Zugänglichkeit. 
- Sensibilisierung und Schulung der Mitglieder im Umgang mit Menschen mit 

Beeinträchtigungen.  
 
Methoden und Wissen zur Planung einer großen öffentlichen Beteiligungs-Veranstaltung  
- Einführung in das ZBplus-Konzept: Ziele, Best-Practices. 
- Beteiligung der Menschen und der angestrebten Zielgruppen 
- Öffentlichkeitsarbeit 

 
Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung zu Möglichkeiten und Besonderheiten der 
ZEITBANKplus in der Quartiers-/Gemeindeentwicklung 
- Vermittlung von Grundlagenwissen über ZEITBANKplus  
- Kenntnisse über Best-Practice-Beispiele (mehrere externe Referent:innen) 
- Befähigung zum Transfer der Erkenntnisse auf die Situation in der eigenen Gemeinde 
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Fragen und Unterstützung zur Gründung einer ZEITBANKplus 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ulrich Böll 
Prozessbegleiter SPES e.V.  
Caring & Sharing Communities,  
ZEITBANKplus,  
GREEN DEALS 
 

tel: +49 (0)151 68 54 60 25 
e-mail: boell@spes.de | web: www.spes.de  
 

Ingeborg Weißenböck 
Obfrau Dachverband ZEITBANKplus 
4553 Schlierbach, Panoramaweg 1 

Tel. +43 (0)664 9226600 (Büro) 
Email: dachverband@zeitbank.at 
Web: www.zeitbank-plus.at 
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Anlagen (separate Dateien) 
 

Angebots- und Nachfrageliste 
Mustersatzung mit Datenschutzregelung 
Tabellarischer Vergleich der vier Geschäftsformen 
Vereinsregeln  
Voraussetzungen zur Vereinsgründung 



         Mein persönlicher Steckbrief

           

           

Name: ..................................................................................   Mitgliedsnummer: ...................

Ich habe Erfahrung in folgenden Berufen:  

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Meine Hobbies und Lieblingstätigkeiten sind:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Mich interessieren folgende Aktivitäten (z.B. Sport, Kunst, Handwerk, Vereinsaktivitäten,
Hausbau, Wohnungssanierung, ...) bei denen ich mich gerne einbringen möchte: 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Ich bin mobil                    O PKW         O LKW           O Bus           O  Autoanhänger

Sonstiges: ................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

ZEITBANKplus

Mehr Lebensqualität durch gegenseitige Unterstützung

1



Bitte kennzeichnen Sie die von Ihnen angebotenen und die von Ihnen

gebrauchten Dienste durch Ankreuzen im entsprechenden Feld

T ä t i g k e i t

000 LEITUNG, VERWALTUNG, ORGANISATION DES VEREINS
ich 

biete

ich 

brauche

001

Arbeit  in der Vereinsverwaltung (Kontenverwaltung, Organisations- und 

Koordinationsaufgaben, Telefondienste, Auskünfte, ...)

002 Öffentlichkeitswirksame Aktivitäten vorbereiten und durchführen

003 Mitgliederwerbung

004 Einstiegs-Beratungsgespräche

005 Kontakte zu Nachbarvereinen

006 Zusammenarbeit mit den Dachorganisationen

007 Organisation von monatlichen Treffen und Aktivitäten

099 Andere Arbeiten in Verwaltung und Organisation

100 ERFAHRUNGSAUSTAUSCH UND GESPRÄCHE
ich 

biete

ich 

brauche

101 Gespräch zum Thema: Übergabe von Besitz

102 Gespräch zum Thema: Erben und Vererben

103 Gespräch zum Thema: Tierhaltung und Tierpflege

104 Tipps zu Gartengestaltung und Pflanzenpflege

105 Energiespartipps

106 Erfahrungsaustausch bei Reparaturen, Sanierungen, Restaurationen, …

107 Gespräch zum Thema: Kinder, Enkel, Patenkinder, ...

108 Gespräch zum Thema: Persönliche Herausforderungen im Leben

109

Gespräch zum Thema: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, 

Betreuungsverfügung

110 Gespräch zu Gesundheitsvorsorge, Heil- und Hilfsmittel, …

111 Gespräch zum Thema:Wohnung und Arbeit

112 Gespräch zum Thema: Familienzusammenführung

113 Gespräch zum Thema: Werte in der deutschen Gesellschaft

114

Gespräch zum Thema: Wertvorstellungen und Traditionen in den 

unterschiedlichen Kulturen und Religionen

115 Erläuterungen in Zusammenhang mit dem Schul- und Bildungssystem

116 Tipps im Umgang mit Ämtern und Behörden

117

Gespräch bei gesundheitlichen Problemen und Vermittlung an 

Fachpersonen und -Organisationen

118

Gespräch bei psychischen Krisen und Vermittlung an Fachpersonen und -

Organisationen

199 Andere Gespräche oder sonstiger Erfahrungsaustausch

Themen-

bereich
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200 HAUSHALTS- UND ALLTÄGLICHE HILFESTELLUNGEN
ich 

biete

ich 

brauche

201 Waschen, Bügeln, Flick- und Stickarbeiten

202 Kurzzeitige Reinigungsarbeiten 

203 Einkaufen, Einkaufshilfe

204 Kurzzeitige Entlastung pflegender Angehöriger

205 Kurzzeitige nächtliche Betreuung

206 Unterstützung bei der Kinderbetreuung

207 Unterstützung bei Hausaufgaben, Nachhilfe, Üben, …

208 Begleitung bei Arzt- und Krankenhausbesuchen

209 Begleitung bei Bankbesuchen

210 Begleitung bei Kirchgang und kirchlichen Feiern

211 Begleitung bei Friedhofsbesuchen

212 Kurzzeitige Hilfe bei An- oder Auskleiden, Körperpflege, …

213 Kurzzeitige Hilfe beim Kochen, Essen, ...

214 Diverse Botengänge und Besorgungen

215 Hilfe bei Übersiedlungen oder Umzügen

216 Besuch im Krankenhaus, Altenheim, bei Kuraufenthalt, private Besuche

217 Begleitung bei Spaziergängen

218 Haustiere betreuen (füttern, pflegen, spazieren führen, …)

219 Zimmer- und Gartenpflanzen pflegen

220 Unterstützung bei der Grabpflege

221 Hilfestellung beim Einkauf von Möbeln, Haushaltsgeräten, Kleidung, …

222 Zuhören und Gesellschaft leisten

223 Kuchen backen und andere Hilfen in der Küche

224 Hilfestellung und Besorgung von seniorengerechten Hilfsmitteln 

225 Handarbeiten

226 Kleine Reparaturarbeiten 

227 Briefkasten entleeren 

228 Begleitung bei Fitness-Aktivitäten (Nordic walking, turnen, tanzen, …

229 Begleitung bei Kultur- und Sportveranstaltungen

230

Obst ernten und verarbeiten für vereinseigene Zwecke oder zur 

Weitergabe an Vereinsmitglieder

231

Pflege und Betreuung vereinseigener Gemeinschaftsgärten für 

vereinseigene Zwecke und zur Weitergabe an Vereinsmitglieder

298 Begleitung bei sonstigen Veranstaltungen und Aktivitäten

299 Andere Haushalts- oder Hilfsdienste
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300
INITIIEREN UND ORGANISIEREN VON 

FREIZEITAKTIVITÄTEN

ich 

biete

ich 

brauche

301 Initiieren und organisieren von Spiele-Treffen

302 Initiieren und organisieren von Musik- und Gesangs-Treffen

303

Initiieren und organisieren von Bastel-Treffen (Ideen, Materialeinkauf, 

Werkzeug, …)

304 Initiieren und organ. von Handarbeits-Treffen (stricken, häkeln …)

305 Initiieren und organisieren von Zeichen- und Mal-Treffen 

306

Hilfe bei Film- und Fotoarbeiten (Fotos oder Filme machen und 

bearbeiten, …)

307 Initiieren und organisieren von Lesungen

308 Initiieren und organisieren von Vereinsausflügen

309 Initiieren und organ. von Wanderungen, Pilgerreisen, Wallfahrten, …

310

Initiieren und organisieren von Fitness-Aktivitäten (Nordic walking, 

turnen, tanzen, …)

311 Initiieren und organisieren von Radfahrten 

312 Initiieren und organisieren von Wintersport

313 Initiieren und organisieren von Kulturveranstaltungen

314 Initiieren und organisieren von Cafe` International

315 Initiieren und organisieren von Basaren und Flohmärkten

316

Initiieren und organisieren von Gedächtnistrainings (Sudoku, 

Kreuzworträtsel, …)

317 Mitwirkung bei Traditions- und Heimatpflege

399 Initiieren und organ. von sonstigen Veranstaltungen oder Aktivitäten

400
BÜROARBEITEN: UNTERSTÜTZUNG BEI FORMULAREN 

SOWIE BEHÖRDENKONTAKTEN

ich 

biete

ich 

brauche

401 Verfassen und Schreiben von Schriftstücken und Texten

402 Hilfestellung bei Computerarbeiten

403

Hilfestellungen bei Arbeiten im Internet (Informationen suchen, Urlaub 

planen, …)

404 Hilfestellung beim Kauf von elektronischen Geräten

405 Hilfestellung bei Übersetzungen

406 Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen, ...

407 Begleitung bei Behördengängen

408 Hilfestellung beim Schreiben und Empfangen von E-Mails

409 Hilfestellung beim Online verkaufen und kaufen

410

Begleitung bei der Arbeitssuche (Kontakt zu AMS/Agentur für Arbeit, 

Firmenkontakte, ...)

411 Hilfestellung bei Bewerbungsschreiben, Lebenslauferstellung, …

499 Andere Büroarbeiten oder Unterstützungen
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500
SICHERUNG DER MOBILITÄT: TRANSPORT- UND 

REISEDIENSTE  

ich 

biete

ich 

brauche

501 Organisation, Begleitung bei Ausflügen, Reisen und Urlaub

502 Mitfahrgelegenheiten bieten oder nutzen

503 Beifahrerdienste (Navigator, Unterhalter, ...)

504 Transport mit Autoanhänger / Traktor / Klein-LKW

505 Fahrten mit Kleinbus / Mini-Van

506 Begleitung bei Motorrad-Ausfahrten

507 Organisation, Begleitung bei Reisen zu Orten der Kindheit und Jugend

508

Unterstützung bei der Nutzung des öffentlichen Verkehrs (Fahrpläne 

lesen, Lösen von Vorteilcards, …)

509 Organisation von Fahrrädern

599 Andere Transport-  und Reisedienste

600
HILFE BEI DER ORGANISATION VON FESTEN UND 

VERANSTALTUNGEN

ich 

biete

ich 

brauche

601 Organisation von Familien- und Gartenfesten

602 Mithilfe bei der Organisation von Jubiläen, Festen und Feiern

603 Kreative Gestaltung von Einladungen, Tischkarten, ...

604 Dekorieren von Veranstaltungsräumen

605 Organisation von Referenten, Musik, Catering, ...

606 Hilfe beim Kochen, Servieren, Abwasch, …

699 Andere Hilfen bei Festen und Veranstaltungen

700 AUSSENARBEITEN: HAUS UND GARTEN
ich 

biete

ich 

brauche

701 Sträucher, Gemüse, Blumen anpflanzen, gießen, roden, ...

702 Sträucher, Bäume, Hecken schneiden, häckseln, ...

703 Baumschnitt abtransportieren

704 Obst und Gemüse ernten

705 Rasen mähen, vertikutieren, Laub rechen, ...

706 Kompostarbeiten, Mistbeet

707 Einwintern:Pflanzen, Wasser, Frostabdeckung, Pool, ...

708 Balkonblumen setzen, aufhängen, pflegen, abräumen, …

709 Vogelhäuschen, Nistkästen, Gartenmöbel her- und wegräumen

710 Winterdienst: schaufeln, sandeln, salzen, ...

711 Hilfe bei Wohnungsauflösung oder Entrümpelung 

712 Sperrmüllabtransport

713 Müll entsorgen (Glas, Altpapier, Plastik, …)

714 Pflaster, Mauern, Plätze  pflegen, reinigen
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715 Holzarbeiten (spalten, schichten, aufsetzen, schneiden, einräumen, …)

718 Hilfe bei Heimwerkerarbeiten in Haus und Garten

719 Hilfe bei Suche nach passenden Handwerksbetrieben im Ort

720 Mithilfe bei Arbeiten in Zweitwohnung und Wochenenddomizil

721 Hilfe bei der Montage von Ski- und Fahrradträgern

722 Hilfe bei Reifenwechsel

723 Hochbeet anlegen

724 Kleine Reparaturarbeiten in Haus und Garten

725 Organisation von und Mitarbeit bei Müll- und anderen Sammelaktionen

726 Organisation von und Mitarbeit bei Unkrautentfernung (Springkraut, …)

799 Andere Außenarbeiten

800 INTERESSANTES LERNEN UND TECHNIK BEDIENEN
ich 

biete

ich 

brauche

801 Hilfestellung bei der Bedienung von elektronischen Geräten

802 Bedienungsanleitungen erklären und Geräte in Betrieb nehmen

803 Unterstützung beim Sprachen lernen und üben

804 Unterstützung beim Kochen lernen 

805

Nachhilfe oder Auffrischung von Fähigkeiten (singen, spielen eines 

Musikinstrumentes, ...)

806 Unterstützung bei Rhetorik und Stimmbildung

807 Schulung zum Bedienen von Fahrkartenautomaten oder Ähnlichem

808 Unterstützung beim Erwerb des Führerscheins (lernen, erklären, …)

809 Nachhilfe für Kinder und Jugendliche, Unterstützung des schul. Erfolges

899 Andere Vermittlung von diversen Lerninhalten

900 GESPRÄCHE ZU LEBENSPHILOSOPHIE UND SINNFRAGEN
ich 

biete

ich 

brauche

901 Gesprächspartner in Lebenskrisen und Sinnfragen

902 Begleitung zu Vorträgen und Seminaren

903 Organisation oder Durchführung von Meditationen, …

904 Trauerbegleitung

905 Einstimmung auf Feste (Advent, Weihnachten, Karwoche, Ostern, …)

906

Organisation von philosophischen Gesprächsrunden (Sinn- und 

Zielfragen des Lebens, …)

907 Organisation von Gesprächen über Familienthemen

908 Gesprächspartner für Weichenstellungen im persönlichen Leben

909 Besuchsdienst

999 Sonstige Hilfestellungen
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1000 WERKSTÄTTEN UND HANDWERKLICHE TÄTIGKEITEN
ich 

biete

ich 

brauche

1001

Herstellung kindgerechter Holzspielzeuge und Lernmaterialien 

(Montessori-Material), die zum Sachkostenpreis an Kindergärten und 

Schulen weitergegeben werden

1002 Reparaturen: Fahrräder, Möbel, Alltagsgegenstände, …

1003 Mithilfe bei Renovierungs- und Gestaltungsarbeiten an Asyl-Quartieren

1004

Anlegen, pflegen von Wanderwegen, Wanderbeschilderungen für 

Gemeinden und Tourismusverbände

1005

Instandsetzung und Unterstützung bei Renovierungsarbeiten von 

Kulturgütern bzw. historischen Gebäuden bei Gemeinden und Pfarren

1006

Instandsetzung und Unterstützung bei Renovierungsarbeiten von 

Kulturgütern bzw. historischen Gebäuden in Kooperation mit den 

örtlichen Pflege- und Erhaltungsvereinen

1007

Mithilfe bei Auf- und Abbauarbeiten von Gemeinde-, Vereins- und 

Pfarrfesten

1099 Andere handwerkliche Tätigkeiten außerhalb der Gewerbepflichten

1100
VERMITTLUNG VON ASSISTENZEINSÄTZEN, 

VOLONTARIATEN, ARBEITSSTELLEN UND WOHNUNGEN

ich 

biete

ich 

brauche

1101

Vermittlung von Assistenzeinsätzen in Schulen, Kindergärten, 

Altenheimen

1102

Vermittlung von Praktikumseinsätzen in Betrieben  in Abstimmung mit 

AMS / Agentur für Arbeit, IHK, IntegrationsmanagerInnen

1103

Vermittlung von Arbeitsstellen in Kooperation mit AMS / Agentur für 

Arbeit, IHK, IntegrationsmanagerInnen

1104

Vermittlung von Lehrstellen in Kooperation mit AMS / Agentur für Arbeit, 

IHK, IntegrationsmanagerInnen

1105

Vermittlung von Wohnungen für Asylberechtigte zur Unterstützung der 

Integration

1106

Patenschaften zur Begleitung von Asylberechtigten zur Unterstützung bei 

der Integration

1199 Allgemeine Vermittlungstätigkeiten
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Satzung des Vereins 
ZEITBANKplus  

  …………………………. 
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Präambel: 
 
Der Verein fördert zivilbürgerliches Engagement nach demokratischen Prinzipien. Zur 
Verbesserung des sozialen Klimas soll er dazu beitragen, die Kluft zwischen Arm und Reich, 
zwischen Alt und Jung durch Strukturen zu überbrücken und Kooperationen an Stelle von 
Isolation und Gemeinwohl an Stelle von Eigennutz zu setzen. Das Wohl und die Würde des 
Menschen, unabhängig von seinem sozialen Status, sollen dabei im Mittelpunkt stehen. Der 
Verein ist überparteilich und konfessionell unabhängig. 
 
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 
Alle in der Satzung des Vereins angeführten Funktionen sind grundsätzlich Personen des 
weiblichen und männlichen Geschlechtes zugänglich.  
 
 
§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 
Der Verein führt den Namen „ZEITBANKplus …................(im Folgenden kurz „Verein“ 
genannt) und ist Mitglied im ZEITBANKplus – Netzwerk Deutschland. 
 
(1) Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts …............... unter der VR …....... eingetragen.  
 
(2) Er hat seinen Sitz in ….................... und erstreckt seine Tätigkeit auf den 

Lebensraum der Gemeinde/Stadt................. inkl. der Teilorte. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2: Zweck des Vereins 
 
(1) Zweck des Vereins ist die aktive Nachbarschaftshilfe in Form von Hilfe zur Selbsthilfe.    

Dies beinhaltet das Unterstützen und das Organisieren einer gegenseitigen Hilfe der 
Mitglieder zur Bewältigung von individuellen oder gemeinschaftlichen Bedürfnissen, 
Notlagen und Krisen. Diese gegenseitige Unterstützung soll dazu beitragen, dass die 
Vereinsmitglieder auch im höheren Alter so lang wie möglich selbstständig in ihrer 
vertrauten Umgebung bleiben können.  

     Weiterhin bezweckt der Verein die Unterstützung von Familien und von (Allein-) 
Erziehenden, die Entlastung pflegender Angehöriger, sowie die Förderung der 
generationenübergreifenden Begegnung und des gemeinschaftlichen Miteinanders.  

 
(2) Im Mittelpunkt der Vereinsaktivität stehen vertrauensfördernde Impulse und Hilfsmittel, 

welche Interaktionen und das Vertrauen zwischen den Vereinsmitgliedern steigern. Dies 
bedeutet, zu fördern, dass einerseits angebotene Hilfen in Anspruch genommen werden 
und andererseits benötigte Hilfe geleistet wird. 

 
(3) Die Tätigkeit des Vereins ist überparteilich und überkonfessionell. 
 
 
§ 3: Verwirklichung des Satzungszwecks 
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch gegenseitige nichtkommerzielle 
Unterstützung. Vereinsmitglieder stellen ihre Fähigkeiten und Talente anderen 
Vereinsmitgliedern unentgeltlich zur Verfügung. Hilfsangebote und Unterstützungswünsche 
werden in den persönlichen Steckbriefen festgehalten, die jederzeit angepasst werden können. 
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Die geleisteten oder in Anspruch genommenen Stunden werden auf Zeitkonten gebucht. Die 
Kontaktaufnahme erfolgt direkt zwischen den Mitgliedern und wird unterstützt durch eine 
Online-Datenbank, auf die die Mitglieder Zugriff haben. 
Nachgewiesene Aufwendungen im Rahmen der beanspruchten Unterstützungsangebote 
können zwischen den Beteiligten – ohne Mitwirkung des Vereins – ersetzt werden. 
 
Beispiele für Unterstützungshilfen können sein: 
 

 (1) Erfahrungsaustausch und Gespräche 
 (2) Haushalts- und alltägliche Hilfestellungen 

(3) Initiieren und Organisieren von Freizeitaktivitäten 
(4) Büroarbeiten: Unterstützung bei Formularen sowie bei Behördenkontakten 
(5) Sicherung der Mobilität: Transport- und Reisedienste 
(6) Hilfe bei der Organisation von Festen und Veranstaltungen 
(7) Außenarbeiten: Haus und Garten 
(8) Interessantes Lernen und Technik bedienen 
(9) Gespräche zu Lebensphilosophie und Sinnfragen 
 
 
§ 4: Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts 

werden. 
 

(2) Minderjährige Personen können im Rahmen einer Familienmitgliedschaft dem Verein 
beitreten. 
  

(3) Der Verein besteht aus: 
a) Ordentlichen Mitgliedern; ordentliche Mitglieder haben die einem Vereinsmitglied 

gesetzlich und satzungsmäßig zustehenden Rechte und Pflichten. 
b) Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen ihrer besonderen Verdienste um den 

Verein ernannt werden. Sie haben die Rechte wie ordentliche Mitglieder, sind jedoch 
von Beitragsleistungen befreit. Ehrenmitglied kann durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung werden, wer sich in bemerkenswertem Maße um den Verein 
oder seine satzungsgemäßen Ziele verdient gemacht hat. 

c) Fördermitglieder; Fördermitglieder unterstützen den Verein ideell oder finanziell. Sie 
haben Stimmrecht. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme eines 
Fördermitgliedes. 

 
(4) Der Eintritt erfolgt durch eine schriftliche Beitrittserklärung gegenüber dem Vorstand. Über 

die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
 
(5) Die Mitgliedschaft endet:  

a) durch eine schriftliche Austrittserklärung zum Ende des Kalenderjahres. Sie muss dem 
Vorstand mindestens drei Monate vorher mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige 
verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit 
ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich, 

b) bei natürlichen Personen durch Tod, bei juristischen Personen durch Wegfall, 
Liquidation oder Auflösung, 

c) durch Ausschluss auf Beschluss der Mitgliederversammlung wegen schwerwiegender 
Gründe, insbesondere wegen Verstoßes gegen Vereinszwecke oder die Vereinsregeln, 

d) wenn der Mitgliedsbeitrag trotz schriftlicher Erinnerung für einen Zeitraum von mehr 
als einem Jahr nicht bezahlt worden ist.  

 
(6) Die Mitglieder verpflichten sich durch ihre Unterschrift in der Beitrittserklärung, die 

„Vereinsregeln“ zu beachten und diese, im Sinne eines guten Zusammenwirkens der 
Vereinsmitglieder zur Erreichung der Vereinsziele, verbindlich einzuhalten. 
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§ 5: Mitgliedsbeiträge 
 
Es werden Mitgliedsbeiträge erhoben, deren Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt 
werden. Die Mitgliedsbeiträge werden vom ZEITBANKplus-Netzwerk empfohlen, um für alle 
ZEITBANKplus - Vereine gleiche Bedingungen zu gewährleisten. 
 
 
§ 6: Organe des Vereins, Protokollierung 
 

(1) Organe des Vereins sind 
a) Die Mitgliederversammlung (§7) 
b) Der Vorstand (§8) 
c) Der Beirat (§9) 
 

(2) Organsitzungen sind unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Wiedergabe der gefassten 
Beschlüsse in einer Niederschrift festzuhalten, die von Sitzungsleitung und 
Protokollführung zu unterzeichnen ist.  

 
 

§ 7: Mitgliederversammlung 
 
(1) Die ordentlichen Mitgliederversammlungen sind mindestens einmal jährlich einzuberufen. 
 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 

Vereinsinteresse erfordert oder die Einberufung von einem Viertel der Mitglieder schriftlich 
unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung muss vom 1. Vorsitzenden oder 2. Vorsitzenden schriftlich mit 

einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen einberufen werden. Mit der Einladung 
ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.  

 Einladung per E-Mail entspricht der Schriftform. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für folgende Angelegenheiten: 
 a)  Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstands und dessen Entlastung, 
 b)  Wahl und Abberufung des Vorstandes,  
 c)  Beschlüsse über Satzungsänderungen, 
 d)  Wahl von Personen zur Rechnungsprüfung, 
 e)  Änderung des Vereinszweckes, 
 f)  Beschlüsse über die Auflösung des Vereins. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen 

beschlussfähig. Ein verhindertes Mitglied kann sich über eine schriftliche Vollmacht durch 
ein anderes Mitglied vertreten lassen. 

 
(6) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Mitgliederversammlung erfolgen in der 

Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
 
(7) Beschlüsse, mit denen die Satzung des Vereins und der Vereinszweck geändert oder der 

Verein aufgelöst werden soll, bedürfen einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der 
     abgegebenen gültigen Stimmen und müssen dem ZEITBANKplus-Netzwerk mitgeteilt  
     werden. 
 
(8) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1. Vorsitzende, bei dessen 

Verhinderung der 2. Vorsitzende.  
 
(9) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgelegt. Sofern ein 

Mitglied dies verlangt, erfolgt die schriftliche Abstimmung. 
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§ 8: Vorstand 
 
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Er bleibt jedoch bis zur wirksamen Bestellung eines neuen Vorstandes im Amt. Wiederwahl 
ist zulässig. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich 
vereinigt.  

 
(2) Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein 

anderes wählbares Mitglied zu berufen und in der nächsten Mitgliederversammlung zur 
Bestätigung vorzuschlagen.  

 
(3) Der Vorstand besteht aus 

a) dem 1. Vorsitzenden, 
b) dem 2. Vorsitzenden, 
c) einer für die Finanzen des Vereins zuständigen Person (Schatzmeister), 
d) dem Schriftführer, 
e) bis zu 3 Beisitzern.  
 

(4) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. und 2. Vorsitzenden 
vertreten. Beide haben jeweils Alleinvertretungsrecht.  

 
(5) Der Vorstand hat folgende Aufgaben 

a) die Zusammenarbeit der Mitglieder im Sinne des Vereins zu fördern, 
b) die Vereinsgeschäfte zu führen und für reibungslose Abläufe zu sorgen, 
c) die Beschlüsse der Mitgliederversammlung umzusetzen,  
d) über die Finanz- und Personalfragen zu entscheiden, 
e) über Anträge und Beendigungen von Mitgliedschaft zu entscheiden, 
f) die regulären und außerordentlichen Mitgliederversammlungen vorzubereiten, 

einzuberufen und zu leiten, 
g) die Buchführung zu organisieren und den Rechenschaftsbericht zu erstellen. 
h) Sonstige Aufgaben, die dem Vereinszweck dienlich sind.  

 
(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und 

mindestens drei von ihnen anwesend sind, darunter der Vorsitzende oder dessen 
Stellvertreter. Er trifft die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 

(7) Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. 
 
(8) Der Vorstand sollte bestimmen, welches Vorstandsmitglied Bezugsperson zum 

ZEITBANKplus-Netzwerk ist und anfallende Aufgaben wahrnimmt. 
 
 
§ 9: Beirat  
 
(1) Der Vorstand kann einen Beirat berufen 

 
(2) Der Beirat unterstützt und berät den Vorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 
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§ 10: Rechnungsprüfung 
 
(1) Zur Überprüfung der Finanzen des Vereins werden von der Mitgliederversammlung zwei 

Rechnungsprüfer, die nicht Vorstandsmitglieder sein dürfen, auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. 

 
(2) Die Rechnungsprüfer führen einmal jährlich eine ordentliche Rechnungsprüfung durch. 

Diese umfasst eine Bestandskontrolle des Bargelds und der Bankguthaben sowie eine 
Summenkontrolle sämtlicher Einnahmen und Ausgaben des Vereins anhand der 
Aufzeichnungen und der Rechnungslegung des Vorstands. 

 
(3) Die Ergebnisse der Rechnungsprüfung sind dem Vorstand schriftlich mitzuteilen und der 

Mitgliederversammlung in einem mündlichen Bericht kurz darzulegen. 
 
(4) Fällt ein Rechnungsprüfer aus, hat der Vorstand das Recht, an seiner Stelle eine andere 

Person zu berufen und in der nächstfolgenden Mitgliederversammlung zur Bestätigung 
vorzuschlagen. 

 
 
§ 11: Auflösung des Vereins 
 
(1) Bei Auflösung des Vereines fällt das Vermögen an ……………………………………….., mit der 

Auflage, es dem bisherigen Vereinszweck (§2) entsprechend zu verwenden. 
 
(2) Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine 

Zusammenführung mit einer anderen juristischen Person angestrebt und die Verfolgung 
des bisherigen Vereinszweckes durch den neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet, geht 
das Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über. 

 
(3) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung und nur mit 

Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 
 
 
§ 12: Datenschutz 
 
 
(1) Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein personenbezogene Daten auf. Diese  

Informationen werden in einem vereinseigenen EDV-System gespeichert. 
 
(2) Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  
 
(3) Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden 

vom Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 
entgegensteht. 

 
(4) Als Mitglied übergeordneter Verbände  und zu Versicherungszwecken ist der Verein 

verpflichtet, die Daten seiner Mitglieder in elektronischer Form an den Verband bzw. das 
Versicherungsunternehmen zu melden.  

 
(5) Der Verein macht besondere Ereignisse des Vereinslebens bekannt. Dabei können 

personenbezogene Mitgliederdaten und Fotos veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied 
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kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung 
seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine 
weitere Veröffentlichung. 

 
(6) Zur Wahrnehmung der satzungsgemäßen Rechte gewährt der Vorstand gegen die 

schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, 
Einsicht in das Mitgliederverzeichnis. 

 
(7) Beim Austritt werden personenbezogene Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis 

gelöscht. Sämtliche Daten des austretenden Mitgliedes, die die Kassenverwaltung 
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der 
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 

 
 
§ 13: Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise rechtsunwirksam 
oder undurchführbar sein, so wird dadurch die Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht 
berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine Regelung, die 
dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt. 
 
 
§ 14: Inkrafttreten der Satzung 
 
Diese Satzung wurde am ..................  durch die Mitgliederversammlung geändert (bzw. bei 
einer Neugründung: „errichtet“) und tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
 
…......................, den …............... 



Hier ist ein tabellarischer Vergleich der vier Geschäftsformen: eingetragener Verein (e.V.), nicht eingetragener Verein (n.e.V.), Gruppe und 
Initiative. Diese Darstellung soll als Entscheidungshilfe dienen, um die für euch passende Struktur zu finden 
Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf Deutschland. In Österreich oder Italien gelten andere rechtliche Bestimmungen.   

Kriterium Eingetragener Verein (e.V.) Nicht eingetragener Verein 
(n.e.V.) 

Gruppe Initiative 

Rechtsstatus Juristische Person mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 

Kein eigener Rechtsstatus, 
bleibt eine GbR oder BGB-
Gemeinschaft 

Keine rechtliche Struktur, 
lose Verbindung von 
Personen 

Keine rechtliche 
Struktur, rein 
informell 

Haftung Haftung beschränkt auf das 
Vereinsvermögen 

Gründungsmitglieder haften 
persönlich 

Mitglieder haften 
individuell 

Mitglieder haften 
individuell 

Mindestanzahl 
Personen 

Mindestens 7 
Gründungsmitglieder 
erforderlich 

Mindestens 2 Personen Keine Mindestanzahl Keine Mindestanzahl 

Satzung 
erforderlich 

Ja, mit detaillierten Angaben zu 
Zweck, Mitgliedschaft, Vorstand, 
etc. 

Empfohlen, aber nicht 
zwingend 

Nicht erforderlich Nicht erforderlich 

Eintragung Eintragung beim Amtsgericht 
(Vereinsregister) 

Keine Eintragung erforderlich Keine Eintragung 
erforderlich 

Keine Eintragung 
erforderlich 

Rechte und 
Pflichten 

Klar definiert, z. B. durch BGB 
und eigene Satzung 

Weniger klar, wird durch 
allgemeines Recht und ggf. 
Satzung geregelt 

Rechte und Pflichten 
entstehen individuell 

Keine festgelegten 
Rechte oder Pflichten 

Vertretung nach 
außen 

Vorstand vertritt den Verein 
offiziell 

Vertretung durch benannte 
Personen 

Keine offizielle Vertretung Keine offizielle 
Vertretung 

Finanzierung Spenden (steuerlich absetzbar 
bei Gemeinnützigkeit), Beiträge 
möglich 

Spenden und Beiträge möglich, 
aber nicht steuerlich absetzbar 

Finanzierung durch 
Teilnehmer 

Finanzierung durch 
Teilnehmer 

Organisationsgrad Hoch (feste Strukturen, 
Vorstand, 
Mitgliederversammlungen, 
Protokolle) 

Mittel (flexibel, weniger 
formelle Anforderungen) 

Gering (lockere 
Organisation, 
Entscheidungen nach 
Bedarf) 

Gering (lockere 
Organisation, 
Entscheidungen nach 
Bedarf) 



Gemeinnützigkeit Kann beantragt werden, 
steuerliche Vorteile möglich 

Nicht möglich Nicht möglich Nicht möglich 

Geeignet für Projekte mit klaren Regeln, 
größerem Finanzbedarf und 
langfristiger Dauer 

Kleinere Gruppen, keine 
Haftungsbeschränkung nötig 

Kurzfristige, flexible 
Aktivitäten ohne formelle 
Struktur 

Kurzfristige 
Aktivitäten, 
informelle 
Zusammenarbeit 

Beispiele Sportvereine, soziale 
Organisationen 

Kleine 
Interessengemeinschaften 
ohne Eintragung 

Freundeskreise, 
Nachbarschaftsgruppen 

Spontane Aktionen, 
Petitionen, 
Bürgerinitiativen 

Abwägung für die Auswahl der Trägerstruktur für eine ZEITBANKplus: 

1. Eingetragener Verein (e.V.): 
o Ideal, wenn ihr langfristig agieren, rechtlich abgesichert sein und ein geregeltes Leitungsteam sowie Fördermittel oder Spenden 

verwalten möchtet. 
o Vorteile: Klare Strukturen, Gemeinnützigkeit möglich, rechtliche Sicherheit. 
o Nachteile: Höherer Aufwand bei der Gründung und Verwaltung. 

2. Nicht eingetragener Verein (n.e.V.): 
o Geeignet, wenn ihr weniger formale Strukturen wollt, aber dennoch eine Satzung und Regeln nutzen möchtet. 
o Vorteile: Flexibler und einfacher zu gründen, aber mit eingeschränkter Rechtssicherheit. 
o Nachteile: Persönliche Haftung der Mitglieder. 

3. Gruppe oder Initiative: 
o Diese Optionen eignen sich für spontane, kurzfristige oder sehr kleine Projekte. 
o Vorteil: Keine Bürokratie. 
o Nachteil: Keine rechtliche Absicherung oder stabile Organisationsstruktur. 
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Was ist die ZEITBANKplus? 

Die ZEITBANKplus ist ein örtlicher Verein (oder eine selbständige 

Abteilung innerhalb eines bestehenden Vereins), der Nachbarschaftshilfe 

aktiv fördert. Menschen helfen sich gegenseitig. Die geleisteten oder in 

Anspruch genommenen Stunden werden auf Zeitkonten gebucht. So 

können Zeitguthaben angespart werden. Mit diesem Stundenguthaben 

kann man sich wiederum von anderen Mitgliedern helfen lassen. 

Ein Ziel der ZEITBANKplus ist, dass die Mitglieder so lange wie möglich 

selbständig und in ihrer vertrauten Umgebung eine hohe Lebensqualität 

genießen können. 

Dazu gehört, das Zeitguthaben nicht nur auf später anzusparen, sondern 

schon frühzeitig ein gegenseitiges Geben und Nehmen einzuüben. 

Bei monatlichen ZEITBANK-Treffen lernen sich die Mitglieder näher kennen 

und es kann ein vertrauensvolles Miteinander entstehen. 

Die ZEITBANKplus kann sich so zu einem tragenden, Generationen 

übergreifenden sozialen Netz in räumlicher Nähe entwickeln, das den 

Mitgliedern Sicherheit und Zugehörigkeit vermittelt. 

 

Welche Leistungen bietet die ZEITBANKplus? 

Entsprechend den Bedürfnissen der Mitglieder gibt es über die 

ZEITBANKplus Hilfe und Unterstützung in allen Lebensbereichen: 

Im Sachbereich, im Beziehungsbereich und im Sinnbereich. 

In der ZEITBANKplus werden genau jene Leistungen angeboten, die ihre 

Mitglieder einbringen wollen. Dadurch können alle ihre Fähigkeiten und 

Talente, die sie gerne entfalten möchten, anderen zur Verfügung stellen. 

Beispiele dafür sind: 

Unterstützung im Haushalt oder bei Gartenarbeiten, Betreuung von 

Haustieren, Hilfestellung bei der Bedienung von technischen Geräten, 

Hilfestellung beim Schriftverkehr und bei Behördengängen, 

Einkaufsfahrten, Transporttätigkeiten, Hilfe bei der Organisation von 

Festen und Veranstaltungen bis hin zum Angebot von persönlichen 

Gesprächen und Erfahrungsaustausch.  



          

 

4 

 

Aber auch gemeinsame Unternehmungen und Freizeitaktivitäten sind 

wichtige Elemente, damit persönliche Kontakte, freundschaftliche 

Beziehungen, Vertrauen und Gemeinschaft in der ZEITBANKplus entstehen 

können. 

 

Wie funktioniert die ZEITBANKplus? 

Die im Rahmen der ZEITBANKplus geleisteten Stunden werden mit Hilfe 

von ZEITGutschriften verrechnet, dabei gilt: „Eine Stunde ist eine Stunde 

- auch in 10 Jahren“. 

Neumitglieder erhalten mit ihrem ersten Mitgliedsbeitrag 5 

ZEITGutschriften und damit gleich 5 Stunden auf ihr Zeitkonto gebucht. 

Personen, die mehr Hilfe benötigen, als sie (im Moment) einbringen 

können, haben die Möglichkeit ZEITGutschriften (im Wert von 3,60 € pro 

Stunde) beim Verein zu erwerben. 

Wer Leistungen erbracht hat, bekommt die aufgewendete Zeit auf seinem 

Konto gutgeschrieben und kann damit Unterstützung von anderen 

Mitgliedern in Anspruch nehmen. 

Für Leistungen, die für den Verein oder für das Gemeinwohl erbracht 

werden, können vom Verein ZEITGutschriften ausgegeben werden.  

Man kann das Zeitguthaben gleich verbrauchen oder für einen späteren 

Bedarf ansparen. Die Buchung und Verwaltung der Zeitguthaben gestaltet 

sich durch das eigens entwickelte ZEITBANKplus-EDV-Programm sehr 

einfach. 

 

Was kann die ZEITBANKplus nicht leisten: 

1. Viele Mitglieder lassen sich nicht gerne auf lange Zeit regelmäßig 

binden. 

2. Regelmäßige Reinigungsarbeiten  

3. Umfangreiche handwerkliche Tätigkeiten. Z.B. ein ganzes Bad renovieren 

oder ein Haus verputzen. 
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4. Mitglieder dürfen nicht im Pflegebereich tätig sein. Jedoch ist eine 

Entlastung pflegender Familienangehöriger durch ergänzende 

Unterstützung möglich. 

 

Was bietet der örtliche ZEITBANKplus-Verein seinen Mit-

gliedern: 

1. Ausführliche Gesprächsangebote vor einem Vereinsbeitritt über 

Vereinsziele und -regeln. Nach dem Vereinsbeitritt erhalten die neuen 

Mitglieder Zugang zur Mitgliederliste und den Angebots- und 

Nachfragelisten. Vorschläge und Wünsche können eingebracht werden. 

2. Vereinsregeln für das „Geben & Nehmen“ im praktischen Vereinsleben. 

3. Ein Abrechnungssystem für die Verbuchung erbrachter Leistungen und 

die Verwaltung der persönlichen Zeitguthaben. 

4. Eine Mitgliederdatenbank. Jedes Mitglied hat dazu einen passwort-

geschützten Zugang. 

5. Einen monatlichen Mitglieder-Treff: Er dient dem gegenseitigen 

Informations- und Meinungsaustausch und hilft vor allem dabei, dass sich 

Mitglieder näher kennen lernen - denn sich gegenseitig helfen ist 

Vertrauenssache. 

6. Eine vereinseigene Homepage.  

7. Versicherungsschutz (Haftpflicht-, Kollektivunfall-, und Rechtsschutz-

versicherung) 

 

Mitgliedschaft im ZEITBANKplus-Verein 

1. Jede natürliche und juristische Person des privaten oder öffentlichen 

Rechts im Lebensraum des ZEITBANKplus-Vereins kann durch 

Unterzeichnung der Beitritts- und Datenschutzerklärung, sowie 

Anerkennung der Vereinsregeln ordentliches Mitglied werden und eigene 

Leistungen in der ZEITBANKplus anbieten bzw. Leistungen anderer 

Mitglieder in Anspruch nehmen. Minderjährige Personen können im 

Rahmen einer Familienmitgliedschaft dem Verein beitreten.  
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2. Zum Start erhält jedes Mitglied: 

 5 Stunden auf dem Zeitguthaben-Konto gutgeschrieben.  

 5 ZEITGutschriften in Papierform. 

 Eine Angebots- und Nachfrageliste. 

 Je 1 Exemplar Satzung und Vereinsregeln, sowie auf Wunsch eine 

Liste der Vereinsmitglieder. 

 Unterlagen zur DSGV (Datenschutzgrundverordnung): 

Datenschutzerklärung, Merkblatt zur Vertraulichkeitsverpflichtung, 

Vertraulichkeitsverpflichtung zur Unterschrift, Nutzungsvereinbarung 

für Bilder und Videos.  

 Ein ausführliches Einführungsgespräch 

3. Im Rahmen der monatlichen ZEITBANKplus-Treffen besteht die 

Möglichkeit, die Leistungsangebote, die Organisation und die Mitglieder 

der ZEITBANKplus kennen zu lernen und Kontakte für den 

Leistungsaustausch zu knüpfen. 

4. Jedes Mitglied verpflichtet sich, Informationen aus der persönlichen 

Sphäre der Vereinskolleginnen und Vereinskollegen vertraulich zu 

behandeln. Wiederholte Indiskretion, fortgesetzter Vertrauensbruch, 

Unehrlichkeit usw. führen zur Verwarnung durch den Vereinsvorstand 

bzw. zum Ausschluss aus dem Verein. 

5. Der Ausschluss aus dem Verein hat den ersatzlosen Verfall des 

Zeitguthabens zur Folge. 
 

 

Laufender Betrieb in der ZEITBANKplus 

1. Jedes Mitglied erhält eine Mitgliedsnummer, mit der alle seine Zeit-

Belege gekennzeichnet werden. 

2. Mitglieder erhalten für ihre Einsätze keine finanzielle Vergütung, 

sondern angemessene ZEITGutschriften, die ausschließlich nach der 

geleisteten Zeiteinheit erfasst und im ZEITBANK-EDV-Programm verwaltet 

werden. Dabei gilt für jede Stunde das Prinzip der Gleichwertigkeit. Eine 

Stunde ist immer eine Stunde, unabhängig von der Tätigkeit, der 

Leistungsart oder dem Alter des Leistungserbringenden. 
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3. Leistungen werden durch die Unterschrift auf der jeweiligen ZEIT-

Gutschrift bestätigt und durch den Leistungserbringer mit der 

ZEITBANKplus abgerechnet. Je nach Vereinbarung innerhalb des örtlichen 

Vereins können die Mitglieder die Vergütung für die empfangenen 

Leistungen eigenverantwortlich vom persönlichen Konto auf das Konto des 

Leistungserbringers buchen. 

4. Die Leistungen unter den Vereinsmitgliedern werden freiwillig erbracht 

und können vom einzelnen Mitglied nicht eingefordert werden. Es besteht 

kein rechtlicher Anspruch auf Gegenleistungen für das Zeitguthaben. 

Jedes Mitglied kann die Tätigkeiten im Rahmen der ZEITBANKplus 

jederzeit ablehnen.  

5. Die geleistete oder die vom ZEITBANKplus-Mitglied in Anspruch 

genommene Zeit wird durch die ZEITBANKplus auf ein persönliches 

Zeitkonto gebucht. 

6. Verrechnungseinheit ist immer eine ganze Zeitstunde, die im 

gegenseitigen Einvernehmen der Beteiligten auf- oder abgerundet wird. 

7. Ein Tausch von Waren oder von Waren gegen Zeit ist nicht vorgesehen. 

8. Auf dem persönlichen Zeitkonto gibt es keine Minus-Stunden. Eine 

Überziehung des Zeitkontos löst den Kauf und die Abbuchung von 

mindestens 5 ZEITGutschriften aus. Die entsprechenden Stunden werden 

dem Mitglied auf dem persönlichen Konto gutgeschrieben. 

9. Ein ordentliches Mitglied kann ZEITGutschriften erwerben, wenn es 

aufgrund besonderer Umstände (z.B. besondere Hilfebedürftigkeit oder 

Krankheit) nicht in der Lage ist, selbst genügend Stunden zu erbringen. 

10. ZEITGutschriften eignen sich auch als Geschenk mit Wert und Sinn. 

Voraussetzung für den Erwerb solcher ZEITGutschriften ist, dass damit in 

Anspruch genommene Stunden durch den ZEITBANKplus-Verein korrekt 

gebucht und verwaltet werden. Der/Die Beschenkte sollte nach 

Möglichkeit Mitglied sein oder werden. 

11. Mitglieder der ZEITBANKplus dürfen anstatt einer ZEITGutschrift kein 

Geld entgegennehmen. Ausgenommen davon ist die Erstattung von 

Aufwendungen für Benzin, Verbrauchsmaterial, eingesetzte Waren etc.; 

diese werden generell direkt zwischen den beteiligten Mitgliedern 

beglichen und laufen nicht über die ZEITBANKplus. 
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12. Bei der ZEITBANKplus geht es keinesfalls darum, mit gewerblichen 

Angeboten zu konkurrieren, sondern sie versteht sich als ergänzendes 

Hilfsangebot. Neben der Erbringung von sachlichen Leistungen sind die 

soziale Dimension des Austauschs (Beziehungen zwischen den 

Mitgliedern) sowie die Sinn-Dimension gleich wichtig. 

13. Die Verantwortung für Qualität und Umfang der erbrachten Leistung 

eines Vereinsmitglieds bleibt beim Leistungsempfänger, da die Arbeiten 

grundsätzlich im Rahmen einer zu vereinbarenden Nachbarschaftshilfe 

erbracht werden. Um hierbei für Klarheit zu sorgen ist es ratsam, die 

vorgesehene Arbeit bereits vor Antritt des Dienstes zu besprechen. 

14. Die Dienste werden unter Berücksichtigung von Fachkompetenz, von 

Verfügbarkeit, aber ohne besondere Professionalitätserwartung 

ausgetauscht. Im Falle von Unstimmigkeiten können sich die Beteiligten 

an den Vorstand wenden. 

15. Leistungen eines einzelnen Mitglieds für eine Gruppe von Mitgliedern 

sind möglich und erwünscht (Kurse, Wanderungen, Vorbereitung von 

Veranstaltungen etc.). Die durch das leistende Mitglied erworbenen 

ZEITGutschriften werden zwischen den teilnehmenden Mitgliedern 

aufgeteilt und durch diese aufgebracht. 

16. Leistungen, die für den Verein erbracht werden (z.B.  Vorstands- und 

Verwaltungstätigkeiten, Mitgliedergewinnung, Vorbereitung von 

ZEITBANK-Treffen oder gemeinsamen Unternehmungen, usw.) sowie 

gemeinwohlorientierte Tätigkeiten (z.B. für Kommune, Kirchengemeinde, 

andere Vereine, soziale Einrichtungen, usw.) können über 

ZEITGutschriften vom Verein verrechnet werden. Die Ausgabe und 

Gegenzeichnung erfolgt durch den/die Vereinsvorsitzende/n oder gemäß 

einem Vorstandsbeschluss. 

17. Für die Erbringer einer Leistung im Rahmen der ZEITBANKplus besteht 

u.a. eine Allgemeine Haftpflichtversicherung, die für eventuelle Schäden 

aufkommt. Die Mitglieder anerkennen, dass für erbrachte Leistungen 

keine Haftung übernommen wird, soweit diese nicht von der Versicherung 

getragen wird. In jedem Schadensfall ist ein Selbstbehalt in Höhe von 50 

€ selbst zu tragen. 
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Verwaltung eines ZEITBANKplus-Vereins 

1. Der ZEITBANKplus-Verein benutzt ein elektronisches 

Verwaltungsprogramm. Die Verantwortung für die Anwendung des 

Programms im Verein obliegt dem Verwalter/der Verwalterin. 

2. Für jedes Mitglied wird ein Stammdatenblatt angelegt (persönliche 

Daten sowie Leistungsangebote) und ein Zeitkonto geführt. 

3. Jedes Mitglied erhält Zugang zu den Kontaktdaten der anderen 

Vereinsmitglieder (Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 

Angebotsübersicht).  

4. Die Vereinbarung des Leistungsaustausches kann grundsätzlich direkt 

zwischen den Mitgliedern erfolgen. 

5. Die Verbuchung erbrachter Leistungen im persönlichen Zeitkonto erfolgt 

in der Regel durch den Verwalter. Die ZEITGutschriften sind vom 

Leistungsempfänger zu unterzeichnen und enthalten Angaben zur 

Kategorie der erbrachten Leistung. Daneben besteht die Möglichkeit, dass 

Mitglieder ihre Stunden selbst verbuchen können. 

6. Zeitguthaben sind an jedes andere ZEITBANKplus-Mitglied (auch in 

anderen ZEITBANKplus Vereinen) sowie auf das Sozialstundenkonto 

übertragbar. 

7. Leistungen können auch mit anderen ZEITBANKplus-Vereinen getauscht 

werden. Die Übertragung der Stunden wird koordiniert über den/die 

Administrator/in im ZEITBANKplus-Netzwerk bzw. über den SPES e.V. 

8. Beim Tod eines Mitglieds sind dessen Zeitguthaben an Eltern, 

Ehegatten, Lebenspartner oder Kinder - soweit diese ordentliche Mitglieder 

sind bzw. werden –, an andere Vereinsmitglieder oder auf das 

Sozialstundenkonto übertragbar. 

9. Beim Erlöschen der Mitgliedschaft und keiner anderweitigen Regelung 

wird das Zeitguthaben auf das Sozialstundenkonto übertragen. 

10. Die persönlichen Daten der Mitglieder werden nach Vorgabe der DSGV 

vertraulich behandelt und nur für die Verarbeitung im Rahmen und im 

Einklang mit den Zielen des ZEITBANKplus-Vereins bestimmt. Es wird 
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sichergestellt, dass persönliche Daten von Mitgliedern nicht an Dritte 

weitergegeben werden. 

11. Für Informationen aus dem Vereinsleben steht im Rahmen des 

ZEITBANKplus-Programms eine einfache Vereins-Homepage zur 

Verfügung; über die Veröffentlichung von Informationen entscheidet der 

Vorstand. Diese Homepage ist allgemein im Internet zugänglich. 

 

Umgang mit dem Sozialstundenkonto 

1. Jeder ZEITBANKplus-Verein führt ein Sozialstundenkonto. Die Stunden, 

die in das Sozialstundenkonto einfließen, können aus Stundenspenden 

z.B. von Firmen, Privatpersonen, etc. oder aus Mitgliedsgeschenken 

stammen. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln können ebenfalls als 

Sozialstunden dem Konto gutgeschrieben werden. 

2. Der Vorstand beschließt über die Vergabe von Stunden aus dem 

Sozialstundenkonto an hilfebedürftige Mitglieder bzw. an andere 

gemeinnützige Organisationen mit sozialen Aufgaben (Kirchen, Gemeinde 

etc.). 

 

 



Zur Gründung eines eingetragenen Vereins (e.V.) in Deutschland 
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 

 

1. Mindestens sieben Gründungsmitglieder sind erforderlich [1][2][3]. Diese können natürliche 
Personen (volljährige Menschen) oder juristische Personen (z.B. andere Vereine) sein [3]. 

 

2. Eine Gründungsversammlung muss abgehalten werden, bei der die Vereinsgründung beschlossen 
wird [2][3]. 

 

3. Eine Satzung muss erstellt und von mindestens sieben Mitgliedern unterschrieben werden [1][2]. 
Die Satzung muss folgende Pflichtinhalte enthalten: 

   - Vereinszweck 

   - Vereinsname 

   - Sitz des Vereins 

   - Angabe der beabsichtigten Eintragung [4] 

 

4. Ein Vorstand muss gewählt werden [3][4]. 

 

5. Ein Gründungsprotokoll muss erstellt und von allen Gründungsmitgliedern unterschrieben werden 
[3]. 

 

6. Die Anmeldung beim Vereinsregister muss durch einen Notar beglaubigt werden [1]. 

 



7. Der Verein muss einen nicht-kommerziellen Hauptzweck verfolgen [7]. 

 

8. Der Vereinsname muss einzigartig in der Gemeinde oder Stadt sein und den Zweck klar erkennen 
lassen [7]. 

 

Nach der Eintragung darf die Mitgliederzahl nicht unter drei sinken [2][4]. Es ist ratsam, die Satzung 
vor der Anmeldung vom Finanzamt prüfen zu lassen, besonders wenn der Verein als gemeinnützig 
anerkannt werden soll [1]. 

 

Online-Quellen: 

[1] https://www.vereinsknowhow.de/kurzinfos/leitfaden.htm 

[2] https://www.vereinswelt.de/gruendung/ 

[3] 
https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/broschueren/der_eingetragene_verein_stand_dezember_2022_barrierefreie_ver
sion.pdf 

[4] https://www.e-recht24.de/unternehmensgruendung/10571-vereinsgruendung.html 

[5] https://www.haendlerbund.de/de/ratgeber/recht/verein-gruenden 

[6] https://www.ehrenamt24.de/wissen-fuer-vereine/vereinswiki/eingetragener-verein/ 

[7] https://www.clubdesk.de/de/vereinswissen/verein-gruenden 

[8] https://www.neumeyer-abzeichen.de/blog/checkliste-fuer-die-vereinsgruendung-voraussetzungen-ablauf-und-kosten/ 

[9] https://deutsches-ehrenamt.de/vereinsgruendung-vereinsarten/vereinsgruendung/ 

[10] https://service.berlin.de/dienstleistung/326808/ 

[11] https://www.engagiert-in-nrw.de/informationen-zum-vereinsrecht 

[12] https://gruenderplattform.de/rechtsformen/verein-gruenden 

 


